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Neues helvetisches T a g b l a t t.

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Tand ii. Nro. xxxiv. Bern, den 21. Oct. 1799. (go. Vendemiaire VIII.)

G e s e z g e b u n g.

Senat, 11. Oktober.
(Fortsetzung.)

(Beschluß von Kublis Gutachten.)
Anderseits scheint dos Wort in Zukunft

zwar einer etwas zweideutigen Auslegung
unterworfen -zu seyn; nemlich, daß nur diez
durch Absterben oder Entlassung abgehenden-
Agenten in Zukunft aus den Mmnzipatbeamcen-
genommen werden, und hingegen die andern
Agenten noch forchin bestehen wurden, mithin
zweierlei Agenten existieren, da die einten noch
vom Staat und die andern vermöge des 2tess
K des Beschlusses, als eine Folge dieses Ge-
setzes von den Gemeinden entschädigt werden;
wo, und wann es sich thun ließe, es rathsam-
mer und vortheilhaster gewesen wäre, daß der
Beschluß enthalten hätte: » anstatt der jetzigen
Agenten soüen solche aus der Zahl der Munis
zipalbeamten ernennt werden; ""allein die Com-
mission fand auch einiges Hinderniß dieses ans
znrathen, aus der Besorgnis, daß solches nicht
ganz mit der Constitution zu vereinbaren seyn
durste. Deßnahen rathet Ihre Commission eins
mnthig zur Annahme des Beschlusses, weil
nebst oberwähnten Rüksichtcn wenigstens auch

der Last der Agentenbesoldungen,
dadurch von nun an der Republik wegfallen,
r. ch. vermuthlich die Resignation oder Entlast
xssvsi der übrigen Agenten von selbst bald den

" möchte, um durch die Distrikts-
2^ lthalter alle Agenten aus der Zahl der
Mumzipaweamten ernennen zu können.

â v-.Gol. Constitutionsmäßjg ist dieser
^c,chmß mcht; der Statthalter soll seine Agen-
à' "ssS.ge der Constttulion, frei wählen kön-

^ er fur sie rerantwortlich seyn muß.
er doch zur Annahme rathen. Wir

imo (s lchuldjg, die Stimme des Volks zu

hören, und die vom Volk zu Besorgung seiner
Genicindsangelegenheiten gewählt sind, sollen
wohl auch tüchtig seyn, die Verrichtungen der
Agenten zu übernehmen. Die Oekonomie kommt
dabei unstreitig auch in Anschlag. Die Ge-
meinde wird durch diesen Beschluß für die
Güte der Agenten gewissermaßen reiponsabel
seyn. Die gegenwärtigen Agenten mußten bei
ihren Stellen gelassen werden, weil sie nach
dem Gesez bisdahin nicht zu Munizipalstellen
gelangen konnten. In der Folge, wenn den
Agenten Entlassungen gestattet sind, wird die
nöthige Gleichförmigkeit unschwer erzielt werden
können.

Mittelholzer: Der ic>z. Art. der Consti-
tukion ist diesem Beschluß z emlich entgegenge-
sezt; er kann ihm besonders aber darum nicht
beistimmen, weil dadurch Ungleichheit zwischen
den Agenten eingeführt wird ; er glaubt, es
lohne sich nicht der Mühe, für die kurze Zeit,
b-s wir eine verbesserte Constitution und mit
ihr eine bessere Organisation der Agentschaften
haben — die jezk vorgeschlagene Constitutions-
Verletzung zuzugeben. Er verwirft den Beschluß.

Zäslin glaubt, in großen Gemeinden, die
z. B. 8 Sektionen haben, seyen nicht genug
Munizipalbeamten, um aus ihnen die Agenten
zu wählen; er stimmt Mitteiholzem bei.

Crauer macht auf die ungeheure Zahl der
unbezahlten Agenten, deren so viele nur ge-
zwungen an ihrer Stelle bleiben, aufmerksam
— er glaubt, der Beschluß werde die Zahl der
Agenten einschränken, und nimmt denselben an.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nach richten.
Oestreichischer Bericht über die Kriegsvorfälle

bei Zürich u. f. w.
Bregenz, 12. Oktob.

Am 25. Sept. Morgens, wurde dem
General Hetze gemeldet, daß die Franken die
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